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\ ~i6/ J A n f ra g e 
'./ 
der Abg. Dr ~ Rerbart K rau s , Dr" P f e i f'!~e r, D:r'n S t übe r 

und .Genossen 

an den Bundeskanzler, 

betreffend .das Ubereinkommen zw~schen der Regierung der USA u.ndder 

Österreichischen Bundesregir>rung vom 21 .. 6,,1947 über die Liquidierung von 

Besatzungsschäden. 

-.- .... 
Die Regierung der 'USA hat durch den Gesetzesakt "Act to provide for 

promt set~lement of ~lainiS for damages occasioned by Army, Navy and 

Marine Corps in foreign countries " (Verlautbart im "PublicLaw 393, 77th 

Congress" aus dem J'lhre 1941) die sich ap.s der Haager Landkriegsordnung 

ergebenden Entsch'adigungsverpflichtungen g:rundsätzlich anerkannt und das 

Verfahren zur Geltendmaohung derartiger Ansprüche geregeltu Danach konnten 

auch die in t)sterreich Geschädigten ihre Ansprüche gegenUber der Regierung 

der Vereinig~en Staaten geltend machen_ Um mit der Austragung derartiger 

AnsprUche nicht selbst befasst zu werden, hat die Regierung der USA 

mit der. österreichischen Bundesregierung am 21.8.1941 ein Übereinkommen 

getroffen, wonaoh die 6sterreichisohe Bundesregierung einen Betrag von 

320 Millionen Schilling erhielt "zur völligen und e:ndgiilt igen Regelung 

al1erVerpflichtungen, die durch die Streitkräfte und B5.i'?!'lsts tp1J.l?n 

der Vereinigten Sta.aten einsohliesslioh der Strei tkräft e anderer Ne.!:' •. :1)1.: 

unter dem Kommando der Streitkräfte der Vereinigten Staaten tn Österreich 

während des Zeitabsohnittes vom 9. April 1945 bis einschliesslich 30"Juni 

1947 entstanden sind." Die österreiohische Bundesregierung andererseits 

erklärt sich bereit, ttden genannten Betrag zur völligen, endgültigen und-­

kompletten Regelung und Bezahlung aller j ener ~'ord"rungen entgegenzunehmen, 
, 

die als Folge von Handlungen vor dem LJuli 1947 entstanden sind oder ent-

stehen können." Art. 1 Zo5 umschreibt den Begriff der Forderungen näher 

und erwähnt insbesondere "Forderungen aus dem Verluste, der Besohädigung; 

Vernichtung und Benützung von Immobilien, per~önliahen oder gemischten 

Gütern," ferner "a.lleForderungen·jeder Art gegen die Vereinigten Staaten 

seitens der 6 st erreichischen Bundesregierung, 6steTreichischer Sta~tsbürger 

oder Personen, die Vermögen in Österreich besitzen oder daselbst ihren 

Wohnsitz haben. It In Art. 1 Z. ö garantiert die österreichisohe Bundesregi erung 
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der Regierung der Vereinigten Staaten, "dass sie Forderungen den :oereoh­

tigten Personen zuerkenncn~m.n diese Personen zahlen und mit diesen 

Personen regeln werde." 

Das Verfahren, nach dem der Bund dieser VeTpflichtung nacr_\ommen 

sollte, ist in keiner Weise geregelt worden. Die Geschädj.gten haben 

daher,auf verschiedensten Wegen versucht, ihre Ansprüche durchzusetzen .. 

Schliesslich sprach der Verfassungsgel"ichtshof mit Be3chluss vom 

2 .. 3.1950 A 12/49 aus, dass derartige Ansprüche vor den ordentlichen 

Gerichten geltend zu machen sind, während der Oberste Gerichtshof die 

K~agen wegen Unzulässigkei t des Rechtsweges abwies • 

Der zur Entscheidung dieses negativen Korapat enzkonflikte,s neuerlich 

angerufene Verfassungsgerichtshof hat seiner ursprünglichen Rechtsansicht 

treu bleibend in seinen Erkenntnissen vom 27.6.1951 A 18/49 und vom 

a~lO.1~51 R I - 4/51 ausgesprocher1t dass die sachliohe Befassung mit den 

bezüglichen Ansprüchen von den ordentlichen Gerichten nicht verweigert 

werden darf. 

Der Oberste Ger'ichtshof, der sich wohl oder übel dieser Entscheidung 

des Verfassungsgerichtshcfes t'eugen musste, hat nun in seiner Entschei­

dung vom 20,,2.1952,40 eg 80/49 eineEntsCMd.i~gun~fsklage- mit der Begrün­

dung abgewiesen, dass das im Übereinkommen zwischen .den USA und Öster­

reich vom 2L'6'.l947 enthaltene 'zahlungsverspr;eche~für den 'innerstaat-' 

lichen Rechtsbereich nicht existent sei und daher ein G~schädigter 
;t~~s den zwischen der Bsterrcichischen Bundesregierung und der Regierung 

der Vereinigten Staatenbzw" den S,t:reitkräftendies~s 'StaRtes abge ... 

schlossepen übereinkommen keine privatrechtlichen Ansprüche ab1e! ten könne." 
;: ." " ,"' , -, ' ",:' .;" : _: .'. 

Der Oberste Gerichtshof beruft sich da1'8uf:,_dass es sich hier um 

einen 'St'aatsvertrag mit gesetzänderndem Inhalt hand,le und, dass das Über­

einkommen daher gemäss Art. 50B,,'-VG~ derGene~igungdurch den National-
;. _. . '. .' ". _.. ~.. ..': .'. . 

rat' 'bedurft hätte und gemäss Art.. 49 B.~VGo 'im Bundesgese<tzblatt kund-

zumaohen gewese~seio~eidessei bisher nipht geltchehe~c -ygL h:ie_zu, ßen 

beigeschlossenen kritischen Aufsatz von Dr" E .. MANLICHER in "Der Staats­

bürger",. 5 oJahrg., 9.Folge. (Der Aufsat~ ist demOI'iginal der Anfrage 

anges,chloss en.) 

Die betroffel:ien Bewohner Österreichs sind somit nach der Ansicht des 

Obersten Gerichtshofes derzeit nicht in der Lage, ihre Ansprüche für 

\ 
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Schäden, die ihnen durch die Besatzungsmacht bereits vcr ,Jahren zugef"ugt 

wurden, geltend zu maohen, und die Regierung der Vereinigten Sta.a:tem 

hat keine Gewähr,da.as der Zweck des Übereinkommens, nämlich die Wieder­

gutmachung der a.gerichtet~n Schäden, tatsächlich erreioht wird. 

Um diesem für die Geschädigten unerträglichen Zustand ein baldiges 

Ende zu setzen und sie in den Genuss der ihnen von der Regie rung der 

Vereinigten Staaten zugedachten und von der öst'erreichischen Bundesregierung 

zur Zahlung übernommenen angemessenen Entschädigung gelangen zu lassen, 

stellen die unterfertigten Abgeordneten an den Herrn Bundeskanzler die 

A n fra g e: 

1.) Ist der Herr Bundeskanzler bereit, eine Erklärungoal)zugeben, dass 

es sich bei dem Ub-ereinkommen vom 21iö.1947 zwischen den USA und Österreich 

ni~ht um einen Staatsvertrag mit gesetz~derndem Inhalte, sondern um 

einen in der Form eines Regierungsübereinkcmmens abgeschlossenen Vertrag 

handelt, zu dessen Abschlus$ die Bundesregierung gemäss Art.S6 Abs.2.~B .... VG,. 

und gem. Pkt. ader Entschlie s sung deS' Bundespräsidenten vom3l.12.1920, 

BGBI.Nr.49!192l, ermächtigt war und durch welchen bereits existent gew-or­

dena Ent'schädigungsverpfliehtungen zur Bezahlung an die Geschädigten ver­

tragsmässig übernommen wurden, sodass weder eine Genehmigung durch den 

Nationalrat noch die Kun-dmachung im Bundesgesetzblatt erforderlich ist? 

2.) Wenn nein, ist der Eerr Bundeskanzler bere! t, dafür Sorge zu tragen, 

dass die Mängel, die es na.ch der Entsoheidung des Obersten Gerichtshofes 

vom 20.2.1952 verhindern, dass das Übereinkommen innerstaatliche Verbindl:i.:'·; 

keiterlangt, unverzüglioh dadurch behoben werden, dass das ttbereinkommen 

gem.Art. 50 B.-VQ" dem Nationalrat zur Genehmigung vorgelegt und sohin 

gemäss Art. 49 B.-VG. im Bundesgesetzblatt kundgemacht wird? 

-.- ..... -.-
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